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386. Änderung des Curriculums für das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht 

Das Curriculum für das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Inns-

bruck vom 7. Mai 2015, 34. Stück, Nr. 394, zuletzt geändert mit Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 30. Mai 2017, 42. Stück, Nr. 589, wird wie folgt geändert: 
(Beschluss der Curriculum-Kommission an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 30.01.2019, genehmigt 

mit Beschluss des Senats vom 14.03.2019) 

 

1. § 7 lautet: 

„(1) Im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase, die im ersten Semester 

stattfindet, sind folgende Lehrveranstaltungsprüfungen abzulegen: 

1. SL Einführung in die öffentlichrechtlichen Grundlagen des Wirtschaftsrechts (1 SSt, 

2,5 ECTS-AP, § 8 Z 1 lit a), 

2. SL Einführung in das Unternehmensrecht (1 SSt, 2,5 ECTS-AP, § 8 Z 1 lit b), 

3. VO Betriebswirtschaftliches Denken und Management (2 SSt, 4 ECTS-AP, § 8 Z 12 

lit a), 

4. VO Grundlagen der Volkswirtschaft (2 SSt, 4 ECTS-AP, § 8 Z 13 lit a). 

(2) Der positive Erfolg bei allen Prüfungen der Studieneingangs-und Orientierungsphase 

berechtigt zur Absolvierung der weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie 

zum Verfassen der im Curriculum vorgesehenen Bachelorarbeit. 

(3) Vor der vollständigen Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase können 

Lehrveranstaltungen im Ausmaß von bis zu 17 ECTS-AP absolviert werden. Im Curriculum 

festgelegte Anmeldungsvoraussetzungen sind einzuhalten.“ 

 

2. § 8 Z 12 bis 18 lautet:  

12. Pflichtmodul: Einführung in die Betriebswirtschaft SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Betriebswirtschaftliches Denken und Management 2 4 

b. PS Einführung in die Betriebswirtschaft 2 3,5 

 Summe
 

4 7,5 

 Lernziel des Moduls:  

Erwerb eines Grundverständnisses für betriebswirtschaftliches Denken und Management; 

Einüben einer systematisch-kritischen Herangehensweise an wissenschaftliche Texte; Verfas-

sen eigener Texte auf der Basis wissenschaftlicher Arbeitsweise. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

13. Pflichtmodul: Einführung in die Volkswirtschaft SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Grundlagen der Volkswirtschaft 2 4 

b. PS Grundlagen der Volkswirtschaft 2 3,5 

 Summe
 

4 7,5 

 Lernziel des Moduls:  

Erwerb eines Grundverständnisses der Volkswirtschaftslehre. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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14. Pflichtmodul: Rechnungswesen 1: Externes Rechnungswesen SSt 
ECTS-

AP
 

a. VU Technik der Buchhaltung 1 1,5 

b. VO Bilanzierung und Bilanzanalyse 2 4 

c. PS Bilanzierung und Bilanzanalyse 1 2 

 Summe
 

4 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
Erwerb von Überblickswissen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, Fähigkeit zur Analy-

se, Diskussion und Lösung von einfachen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Absolvierung der Pflichtmodule 12 und 13 

 

15. Pflichtmodul: Rechnungswesen 2: Internes Rechnungswesen SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Internes Rechnungswesen 2 4 

b. PS Kostenrechnung 2 3,5 

 Summe
 

4 7,5 

 Lernziel des Moduls: 

Erwerb von Überblickswissen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, Fähigkeit zur Analy-

se, Diskussion und Lösung von einfachen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Absolvierung der Pflichtmodule 12 und 13 

 

16. 
Pflichtmodul: Grundlagen des Managements:  

Investition und Finanzierung 
SSt 

ECTS-

AP
 

a. VO Investition und Finanzierung 1 2 

b. PS Investition und Finanzierung 2 3 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Erwerb von Überblickswissen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, Fähigkeit zur Analy-

se, Diskussion und Lösung von einfachen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Absolvierung der Pflichtmodule 12 und 13 

 

17. 
Pflichtmodul: Grundlagen des Managements:  

Organisation und Personal 
SSt 

ECTS-

AP
 

a.  VO Organisation und Personalpolitik  2 3 

b.  PS Organisation: Prozesse und Praktiken 1 2 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Erwerb von Überblickswissen im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, Fähigkeit zur Analy-

se, Diskussion und Lösung von einfachen betriebswirtschaftlichen Problemstellungen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Absolvierung der Pflichtmodule 12 und 13 
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18. Pflichtmodul: Seminar mit Bachelorarbeit  SSt 
ECTS-

AP
 

 SE Seminar mit Bachelorarbeit 1 1 + 14 

 Summe
 

1 15 

 Lernziel des Moduls:  

Die Studierenden sind in der Lage, selbständig eine schriftliche Arbeit zu einem Thema aus 

den Fachbereichen der Pflichtmodule des § 8 Z 2–17 oder der Wahlmodule des § 9 Z 1–5 zu 

verfassen und können die Ergebnisse in Form eines Vortrags vorstellen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Absolvierung jenes Pflichtmoduls, dessen Fachbe-

reich das Thema der Bachelorarbeit entnommen ist 

 

3. § 9 Z 6 lautet: 

6. Wahlmodul: Wirtschaftsinformatik und digitale Transformationen SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Einführung in die Wirtschaftsinformatik  2 3,5 

b. PS Wirtschaftsinformatik  
 

2 4 

 Summe 4 7,5 

 Lernziel des Moduls:  

Erwerb von Überblickswissen im Bereich der Wirtschaftsinformatik, Kenntnisse geeigneter 

Technologien, Fähigkeit zur Implementierung von Datenbanken und zur Modellierung von 

Geschäftsprozessen.   

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positive Beurteilung der Pflichtmodule 12 und 13 

 

4. In § 10 Abs. 1 wird die Zahl „9“ durch die Zahl „14“ ersetzt. 

 

5. Dem § 13 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) § 7 Abs. 1 und Abs. 3, § 8 Z 12–18, § 9 Z 6 sowie § 10 Abs. 1 in der Fassung des Mitteilungs-

blattes der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 12. April 2019, 36. Stück, Nr. 386, 

treten mit 1. Oktober 2019 in Kraft und sind auf alle Studierenden anzuwenden.“ 

 

6. Dem § 14 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Das bereits absolvierte Wahlmodul „Grundlagen des Managements: Strategie und Marketing“ 

(7,5 ECTS-AP) idF des Mitteilungsblattes der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 21. 

Juni 2017, 44. Stück, Nr. 618 gilt als Wahlmodul für das Curriculum idF des Mitteilungsblattes 

der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 12. April 2019, 36. Stück, Nr. 386.“ 

 

 

 Für die Curriculum-Kommission:  Für den Senat:  

 Univ.-Prof. Dr. Dr. Martin P. Schennach Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal  
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387. Änderung des Studienplans für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften  

 

Der Studienplan für das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, kundgemacht im Mitteilungsblatt der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck vom 19. Juli 2001, 38. Stück, Nr. 731, zuletzt geändert mit Mitteil-

ungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 21. Juni 2016, 43. Stück, Nr. 485, wird 

wie folgt geändert: 

(Beschluss der Curriculum-Kommission an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 30.01.2019, 

genehmigt mit Beschluss des Senats vom 14.03.2019) 

 

1. § 5 Abs. 2 und 3 lautet: 

„(2) Den Studierenden wird empfohlen, die freien Wahlfächer durch einen zweiten 

Wahlfächerkorb (§§ 15, 16), durch einzelne Lehrveranstaltungen gemäß den §§ 15 und 

16, durch einschlägige Auslandsstudien oder durch Studien von Fremdsprachen zu 

absolvieren. 

(3) Als freies Wahlfach können auch Repetitorien in den Pflichtfächern gemäß § 10 und § 12 

absolviert werden. Die positive Beurteilung lautet „mit Erfolg teilgenommen“.“ 

 

2. In § 9 lautet der letzte Satz: 

„Die Lehrveranstaltungen aus den freien Wahlfächern erhalten pro Semesterstunde einen ECTS-

AP, Repetitorien erhalten pro Semesterstunde 0,5 ECTS-AP.“ 

 

3. Dem § 33 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) Die Änderung des Studienplanes in der Fassung des Mitteilungsblattes der Leopold -

Franzens-Universität Innsbruck vom 12. April 2019, 36. Stück, Nr. 387, tritt mit 1. 

Oktober 2019 in Kraft und ist auf alle Studierenden anzuwenden.“ 

 

 Für die Curriculum-Kommission:  Für den Senat: 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Martin P. Schennach  Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

 


